
4763 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 3. März 1994 betreffend ei n 
Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmustergesetz 
- GMG) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß können technische Neu
entwicklungen, die zwar nach dem Patentgesetz nicht patentierbar sind, 
dennoch aber auf ei ner gewi ssen erfi nder; sehen Lei stung beruhen, als 
Gebrauchsmuster geschützt werden. Für österreichische Unternehmen, insbe
sondere für K1ein- und Mittelbetriebe, soll durch die Möglichkeit, in ei
ner einfachen aber die Rechtssicherheit gewährleistenden Weise in den Ge
nuß eines Schutzrechtes zu gelangen, ein neuer Investitionsanreiz ge
schaffen werden. Di eses Schutzrechtssystem steht auch für patentierbare 
Erfindungen zur Verfügung. 

In dem Beschluß ist - im Unterschied zum Patentgesetz - weiters vor
gesehen, daß auch für die Programmlogik, die Programmen für die 
Datenverarbei tungsan 1 age zugrunde 1 i egt, Gebrauchsmusterschutz erworben 
werden kann. Hingegen können Mikroorganismen und im wesentlichen biologi
sche Verfahren zu deren Züchtung nicht als Gebrauchsmuster geschützt wer
den. 

Nach dem vorl i egenden Besch 1 uß des Gebrauchsmustergesetzes besteht 
für den Anme1der die Möglichkeit, die Gebrauchsmusteranmeldung während 
des Anmeldeverfahrens in eine Patentanmeldung umzuwandeln. Gl ei chzei ti g 
ist im Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Gebührengesetz 
1957 geändert werden, die Umwandlung einer Patentanmeldung in eine 
Gebrauchsmusteranmeldung vorgesehen. 

Der Wirtschaftsausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 8. März 
1994 mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 
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Berichterstatter 
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